
Bekanntmachung über die Auslegung zum 
Planfeststellungsverfahren für das Bauvor-
haben 4. Planänderung ABS 46/2 Planfest-
stellungsabschnitt Oberhausen (PFA 1.1) 
(Geschäftszeichen: 64138-641pä/016-2023#021) 
 
Das Vorhaben hat im Wesentlichen den Rückbau der 
bauzeitlich provisorisch verlegten Fernwärmerohrbrücke 
über die Emscher und den Neubau der Leitungsbrücke 
in der endgültigen Trasse zum Gegenstand. 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB Netz 
AG (Vorhabenträgerin) vom 02.08.2023 für das genannte 
Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 73 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit 
§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durch. Für das 
Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grund- 
stücke in den Städten bzw. Gemeinden Oberhausens be-
ansprucht. Für das Vorhaben wurde mit verfahrensleiten-
der Verfügung vom 30.08.2023 festgestellt, dass nach  
§§ 5 ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den ent-
scheidungserheblichen Unterlagen liegt in der Zeit vom 
09.11.2023 bis einschließlich 08.12.2023 (einen Monat) 
in der Stadtverwaltung Oberhausen im 
 
Technischen Rathaus der Stadt Oberhausen, 
- Raum A 425 (Gebäudeteil A) -, 
Bahnhofstraße 66, 46145 Oberhausen, 
 
während der allgemeinen Dienststunden: 
 
Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
 
nach Terminvereinbarung zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. Termine können unter betuwe@oberhausen.de oder 
unter 0208 825-2622 bzw. -2748 vereinbart werden. 
 
Zeitgleich werden diese Bekanntmachung und die zur 
Einsicht ausgelegten Planunterlagen auch auf der 
Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes www.eba. 
bund.de/anhoerung zugänglich gemacht. 
 
1.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 

werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 VwVfG bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis ein-
schließlich 22.12.2023 - beim Eisenbahn-Bundesamt, 
Außenstelle Essen, Hachestraße 61, 45127 Essen, 
oder bei der oben genannten Stadt- bzw. Gemeinde-
verwaltung, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
Einwendungen gegen den Plan erheben. 

 
    Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, 

die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in 
Verbindung mit § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). 
Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigun-
gen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausge-
schlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). 

 
    Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangs-

bestätigung erfolgt. 

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der anerkannten Vereinigungen nach  
§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans. 

 
3.  Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung 

der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Ein-
wendungen verzichten (§ 18 a Nr. 1 AEG). Weiterhin 
kann das Eisenbahn-Bundesamt anstelle einer münd-
lichen Erörterung eine Online-Konsultation durchfüh-
ren (§ 5 Abs. 1, 2 PlanSiG). Findet ein Erörterungs- 
termin oder eine Online-Konsultation statt, werden die-
se ortsüblich und auf der Internetseite des Eisenbahn-
Bundesamtes bekannt gemacht. Ferner werden dieje-
nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Termin 
gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so können diese durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 
    Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-

lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des 
Eisenbahn-Bundesamtes zu geben ist. Bei Ausblei-
ben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 

von Einwendungen oder Abgabe von Stellungnahmen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreter- 
bestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in 

der Planfeststellung dem Grunde nach zu entschei-
den sind, werden nicht in dem Erörterungstermin, 
sondern in einem gesonderten Entschädigungs- 
verfahren behandelt. 

 
6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 

nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das 
Eisenbahn-Bundesamt entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender und anerkannten Vereinigungen nach 
§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind. 

 
7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die 

Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. 
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der 
Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

 
8.  Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfest- 

stellungsverfahren siehe unter https://www.eba.bund. 
de/datenschutzhinweise. 

 
Oberhausen, 09.10.2023 
 
In Vertretung 
 
Motschull 
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Öffentliche Bekanntmachung der förm-
lichen Beteiligung für das Änderungsver-
fahren 49 MH Energiepark Styrumer Ruhr-
bogen zum Regionalen Flächennutzungs-
plan (RFNP) der Planungsgemeinschaft 
Städteregion Ruhr der Städte Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Mülheim an der Ruhr. 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 25.09.2023 
beschlossen: 
 
1.  die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbe-
zügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur 
Kenntnis zu nehmen, 

 
2.  auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf 

überarbeiteten Planentwurfs die Veröffentlichung und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4  
Abs. 2 BauGB für das Änderungsverfahren 49 MH 
zum RFNP durchzuführen. 

Der Änderungsbereich 49 MH befindet sich in Mülheim 
an der Ruhr im Stadtteil Speldorf und bezieht sich auf 
die Bodendeponie Kolkerhofweg. Der Deponiestandort 
ist eingebettet zwischen Bahntrasse im Süden und dem 
Ruhrbogen im Norden. Direkt südlich des Deponie-
bereiches verläuft die Bahnstrecke zwischen Duisburg 
und Oberhausen. Zu erreichen ist der Deponiebereich 
über die Straße „Am Deich“. 

Als Nachfolgenutzung für die Bodendeponie Kolkerhof-
weg ist die Errichtung des Energieparks Styrumer Ruhr-
bogen zur Nutzung erneuerbarer Energien geplant. Das 
RFNP-Änderungsverfahren wurde mit dem Ziel eingelei-
tet, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-
richtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem 
Deponiekörper zu schaffen. Die Planung sieht eine Frei-
flächen-Photovoltaikanlage vor, deren Flächengröße vor-
aussichtlich mehr als 5 ha umfassen wird. Zur planungs-
rechtlichen Absicherung des geplanten Energieparks soll 
mit der vorliegenden RFNP-Änderung das Symbol 
„Erneuerbare Energien auf Halden und Deponien“ ohne 
Flächendarstellung in den RFNP aufgenommen werden. 
Somit ergeben sich keine Änderungen an den bestehen-
den flächenhaften Darstellungen oder Festlegungen des 
RFNP. Auf der nachgeordneten Planungs- bzw. Genehmi-
gungsebene wird die konkrete Lage und Dimensionierung 
der Freiflächen-Photovoltaikanlage verbindlich festgelegt. 
 
Mit dem Feststellungsbeschluss des Regionalverbands 
Ruhr (RVR) zum Regionalplan Ruhr (RP Ruhr) am 10. No-
vember 2023 wird der Regionale Flächennutzungsplan 
(RFNP) in einen Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
(GFNP) übergeleitet. Gemäß § 2 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) sind dann keine regionalplanerischen Änderungen 
des RFNP mehr möglich. Da der Beteiligungsbeschluss 
durch die Räte der Städte bereits im September 2023 

gefasst wurde, beziehen die veröffentlichten Planunter-
lagen zum Änderungsverfahren 49 MH jedoch noch die 
allgemeinen regionalplanerischen Vorgaben mit ein. 
 
Das als RFNP-Änderung begonnene Verfahren wird nach 
dem Feststellungsbeschluss zum RP Ruhr als GFNP-
Änderungsverfahren weitergeführt. Da es sich bei dem 
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Verfahren 49 MH um eine rein bauleitplanerische Än-
derung handelt, wird die regionalplanerische Ebene durch 
die Änderung nicht berührt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die Öffentlichkeit kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 
 
Im Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens ist gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchge-
führt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbe-
zogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von 
Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfüg-
bar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgen-
den Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Land-

schaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; Mensch, 
Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-Gebiete; 
Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; 
Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Gutachten: Artenschutzprüfung Stufe I 
- Biotop- und Freiraumverbund-Korridor herausragender 

Bedeutung 
- Rekultivierung der Bodendeponie nach Beendung der 

Schüttungen 
- Deichschutzzone 
- Vogelzugkorridor in der Ruhraue 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung mit Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungsge-
meinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom 15.11. 
bis 15.12.2023 (einschließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt 
der Bekanntmachung können auf den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen 
werden und sind darüber hinaus über das zentrale 
Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung. 
nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die 
Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können in der Stadt Oberhausen an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 009 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unter-
lagen zur Einsichtnahme in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekannt-
machungen und den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aen-
derungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in 
Essen (Tel.: 0201 886-1210 bzw. -1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
Anke Stasius, Tel.: 0208 825-2730 
E-Mail: anke.stasius@oberhausen.de 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Veröffentlichungsfrist bis zum 15.12.2023 (ein-
schließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber 
auch schriftlich oder zur Niederschrift 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-

nung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 

  E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 
 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, 

  E-Mail: bereich.stadtplanung@oberhausen.de 
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als  
50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das 
Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadt-
planung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, Raum A009, 46145 Oberhausen, während der 
Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungs-
verfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 19.10.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der förm-
lichen Beteiligung für das Änderungsver-
fahren 54 E Oberhauser Straße (ehem. 
Gartencenter) zum Regionalen Flächen-
nutzungsplan (RFNP) der Planungs-
gemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Essen. 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 25.09.2023 
beschlossen: 
 
1.  die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbe-
zügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur 
Kenntnis zu nehmen, 

 
2.  auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf 

überarbeiteten Planentwurfs die Veröffentlichung und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4  
Abs. 2 BauGB für das Änderungsverfahren 54 E zum 
RFNP durchzuführen. 

Der Änderungsbereich 54 E befindet sich in Essen im 
Stadtteil Frintrop an der Stadtgrenze zu Oberhausen. Er 
umfasst die Fläche eines ehemaligen Gartencenters an 
der Oberhauser Straße und wird im Süden begrenzt 
durch die Oberhauser Straße selbst sowie die Grunds-
tücksgrenze der Wohnbebauung an der Oberhauser 
Straße 150. Im Westen des Änderungsbereichs verläuft 
ein Privatweg, daran schließt sich die Wohnbebauung 

auf Oberhausener Stadtgebiet an. Im Norden liegen 
angrenzend Weideflächen, im Osten verläuft der Grün-
zug entlang des Läppkes Mühlenbachs. Das Garten-
center an der Oberhauser Straße wurde aus wirtschaft-
lichen Gründen bereits 2015 aufgegeben. Das Gelände 
liegt seitdem brach. Um dem hohen Wohnbauflächen-
bedarf in Essen Rechnung zu tragen, ist auf dem bau-
lichen vorgenutzten Gelände die Entwicklung eines 
neuen Wohnstandortes vorgesehen. 
 
Mit dem Feststellungsbeschluss des Regionalverbands 
Ruhr (RVR) zum Regionalplan Ruhr (RP Ruhr) am  
10. November 2023 wird der Regionale Flächennut-
zungsplan (RFNP) in einen Gemeinsamen Flächennut-
zungsplan (GFNP) übergeleitet. Das als RFNP-Än-
derung begonnene Verfahren wird somit nach dem Fest-
stellungsbeschluss zum RP Ruhr als GFNP-Än-
derungsverfahren weitergeführt. Gemäß § 2 Landespla-
nungsgesetz (LPlG) sind dann keine regionalplane-
rischen Änderungen des RFNP mehr möglich. Der 
GFNP enthält im Gegensatz zum RFNP nur noch bau-
leitplanerische Darstellungen. Da der Beteiligungs-
beschluss durch die Räte der Städte bereits im Septem-
ber 2023 gefasst wurde, beziehen die veröffentlichten 
Planunterlagen zum Änderungsverfahren 54 E jedoch 
noch die regionalplanerischen Festlegungen mit ein. 
 
 

Falls Sie eine Stellungnahme abgeben möchten, be-
schränken Sie sich daher bitte nur auf die bauleitplane-
rischen Inhalte der Änderung. Zur besseren Orientierung 
wird daher zusätzlich zu den beschlossenen Unterlagen 
als Ergänzung eine GFNP-Plankarte sowie eine neue 
„Lesefassung“ der Begründung zur Verfügung gestellt. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die Öffentlichkeit kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 
 
Im Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens ist gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchge-
führt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbe-
zogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von 
Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfüg-
bar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgen-
den Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Land-

schaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; Mensch, 
Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-Gebiete; 
Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; 
Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Gutachten: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (mit 
integrierter artenschutzrechtlicher Prüfung/ASP I); 
Hydrogeologisches Gutachten; Verkehrsuntersuchung; 
Lärmgutachten 

 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung mit Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom 15.11. 
bis 15.12.2023 (einschließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt 
der Bekanntmachung können auf den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen 
werden und sind darüber hinaus über das zentrale 
Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung. 
nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die 
Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können in der Stadt Oberhausen an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 009 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unter-
lagen zur Einsichtnahme in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekannt-
machungen und den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aen-
derungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in 
Essen (Tel.: 0201 886-1210 bzw. -1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
Anke Stasius, Tel.: 0208 825-2730 
E-Mail: anke.stasius@oberhausen.de 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Veröffentlichungsfrist bis zum 15.12.2023 (ein-
schließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber 
auch schriftlich oder zur Niederschrift 

- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-
nung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 

  E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 
 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, 

  E-Mail: bereich.stadtplanung@oberhausen.de 
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das 
Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadt-
planung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, Raum A009, 46145 Oberhausen, während der 
Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 19.10.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Ge-
setzes der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
 
Prüfung der UVP-Pflicht - Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls 
 
Die Firma EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG beantragt 
den Neubau eines EDEKA Lebensmittel-Vollsortimenters 
mit Getränkemarkt inkl. Shops mit maximal 2.500 m² Ver-
kaufsfläche sowie die Errichtung einer Lärmschutzwand 
an der Graßhofstr. 137 in 46147 Oberhausen-Holten. 
 
Die gegenständlichen Flächen des Bauvorhabens befin-
den sich sowohl im planungsrechtlichen Innenbereich  
i. S. d. § 34 BauGB, als auch im planungsrechtlichen 
Außenbereich i. S. d. § 35 BauGB. Die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung findet auf den Außenbereichs- 
flächen entsprechende Anwendung. Im Osten grenzt 
das Plangebiet unmittelbar an den Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Landschaftsplans der Stadt Oberhau-
sen. Dieser setzt dort das Landschaftsschutzgebiet 
1.2.5 „Lohfeld“ fest. 
 
Die Prüfung der Antragsunterlagen hat zu dem Ergebnis 
geführt, dass durch die Umsetzung des Vorhabens 
keine erheblichen nachteiligen Umwelteinwirkungen zu 
erwarten sind.  
 
Die Darstellung, Prüfung und Bewertung des Vorhabens 
in der UVP-Vorprüfung wurden gemäß Anlage 3  
- Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung - vollständig durchgeführt. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erfor-
derlich. Diese Feststellung ist nicht gemäß § 5 Abs. 3 
UVPG selbstständig anfechtbar.  
 
Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Informa-
tion der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. 
 
Oberhausen, 20.10.2023 
 
Stadt Oberhausen  
Bereich 5-3 
Baugenehmigung und Bauordnung 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Der Rat der Stadt hat am 25.09.2023 die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 
2021 beschlossen und dem Oberbürgermeister die 
Entlastung erteilt. 
     
Diese Beschlüsse werden hiermit nach § 96 Abs. 2  
Satz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Jahresrechnung 2021 liegt bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im 
Rathaus Oberhausen, Zimmer 406 (Eingang Zimmer 
408), während der Dienststunden aus. 
 
Oberhausen, 05.10.2023 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln 
 
Die kleinen Dienstsiegel mit den Nummern 24, 25, 27, 
29 und 209 der Stadt Oberhausen sind zwischen dem 
29.09.2023 und 02.10.2023 abhandengekommen. 
 
Beschreibung: Gummistempel rund; Durchmesser 20 mm, 

Stadtwappen mit der Umschrift: „Stadt 
Oberhausen“ und den entsprechenden  
o. g. Nummern. 

 
Hinweise auf eine unbefugte Benutzung werden erbeten an: 
 
Stadt Oberhausen 
Fachbereich 4-1-10 
Organisation, Allgemeine Verw.-Angel. 
Schwartzstr. 72 
46045 Oberhausen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln 
 
Die Spezialsiegel „Jugendamt“ mit den Nummern 10, 
12, 13 und 15 der Stadt Oberhausen sind zwischen dem 
29.09.2023 und 02.10.2023 abhandengekommen. 
 
Beschreibung: Gummistempel rund; Durchmesser 35 mm, 

Stadtwappen mit der Umschrift: „Stadt 
Oberhausen Jugendamt“ und den entspre-
chenden o. g. Nummern. 

 
Hinweise auf eine unbefugte Benutzung werden erbeten an: 
 
Stadt Oberhausen 
Fachbereich 4-1-10 
Organisation, Allgemeine Verw.-Angel. 
Schwartzstr. 72 
46045 Oberhausen 
 
 

Kraftloserklärung von Sparurkunden  
 

3041152723  
 
Die obengenannte Sparurkunde wurde für kraftlos 
erklärt.  
 
Oberhausen, 07.10.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand - 
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K 2671 

 
Postvertriebsstück 

 
- Entgelt bezahlt -  
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